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Für  Anke, 

M er  et, Thor id  (die  nicht  bei  uns bleiben  konnte) 

und Bendix 





Vorwort 

Die vorliegende Studie ist im Zusammenhang mit einer umfassenderen Arbeit 
über den Verfassungsbegriff  des Grundgesetzes entstanden. Ein verfassungs-
theoretischer Vergleich zwischen dem Grundgesetz und herausragenden Positi-
onen der Weimarer Staatsrechtslehre erschien insofern ein lohnenswertes Pro-
jekt zu sein, als diese älteren Auffassungen  in der gegenwärtigen Staatsrechts-
lehre immer noch präsent sind. Eine Gegenüberstellung der Verfassungstheorie 
des Grundgesetzes mit den einschlägigen Theorien von Hans Kelsen, Carl 
Schmitt, Rudolf Smend und Hermann Heller ist also nicht nur von historischem 
Interesse, sondern könnte auch auf die gegenwärtige Diskussion einwirken. Die 
erhoffte  Wirkung könnte (und sollte) in einer Selbstvergewisserung darüber 
bestehen, was wir eigentlich tun, wenn wir uns auf diese Klassiker der Verfas-
sungstheorie auch heute noch berufen. 

Auch wenn die folgende Darstellung in monologischer  Form erfolgt,  so hat 
sie doch durch Dialoge  wertvolle Impulse erhalten. Die wichtigsten Partner 
waren Prof.  Dr. Karl-Eberhard Hain, Prof.  Dr. Franz-Joseph Peine und Privat-
dozent Dr. Thomas Schmitz. Ihnen gebührt mein herzlicher Dank - und zwar 
nicht nur für die Anregungen zu der vorliegenden Studie. Insgesamt aber gilt: 
Für Fehler und Unzulänglichkeiten bin ich allein verantwortlich. 

Mein besonderer Dank gilt schließlich meiner Familie, d.h. meiner Frau Anke 
Dominik-Unruh, unserer Tochter Meret und unserem Sohn Bendix. Ihre liebe-
volle Unterstützung und ihre Rücksichtnahme haben diese Studie (und vieles 
mehr) erst ermöglicht. 

Göttingen, Weihnachten 2003 Peter  Unruh 
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Einleitung 

Die nachfolgenden Überlegungen sind gerichtet auf einen Vergleich zwischen 
der Verfassungstheorie  des Grundgesetzes und ausgewählten, bedeutenden, weil 
nachwirkenden verfassungstheoretischen  Positionen aus der Weimarer Staats-
rechtslehre. 

An anderer Stelle wurde die Frage „Was heißt und zu welchem Ende studiert 
man Verfassungstheorie?"  gestellt und auf bemerkenswerte Weise beantwortet.1 

Das Projekt eines verfassungstheoretischen  Vergleichs zwischen dem Grundge-
setz und der Weimarer Staatsrechtslehre ist ebenfalls in doppelter Hinsicht 
rechtfertigungsbedürftig.  Doch stellen sich hier andere Fragen, die einer einlei-
tenden Klärung bedürfen. 

I. Verfassungstheorie  in Zeiten von Europäisierung 
und Internationalisierung 

Der Sinn eines solchen Projekts könnte zunächst mit dem Hinweis in Frage 
gestellt werden, dass ein verfassungstheoretischer  Vergleich, der auf eine be-
stimmte (nationalstaatliche) Verfassung bezogen ist, in Zeiten von Europäisie-
rung und Internationalisierung nicht (mehr) berechtigt sei. Der Einwand könnte 
also lauten: Warum (noch) eine Verfassungstheorie  des Grundgesetzes entwer-
fen und einen verfassungstheoretischen  Vergleich anstellen, wenn die National-
staaten und damit ihre Verfassungen durch die Rechtsentwicklung auf europäi-
scher und internationaler Ebene zunehmend an Bedeutung verlieren?2 

Gegen diesen Einwand kann die europäische und internationale Rechtsent-
wicklung selbst in Stellung gebracht werden. Selbst wenn akzeptiert wird, dass 
der Nationalstaat seine exklusive  Bedeutung als maßgeblicher Ort der politi-
schen Meinungs- und Willensbildung im Zuge dieser Entwicklung eingebüßt 

1 Vgl. Morlok,,  passim. 
2 Die Frage nach der verbleibenden Rolle des Staates (und damit seiner Verfassung) 

wird etwa diskutiert bei Hobe: Der offene  Verfassungsstaat;  S. 380; Saladin, passim; 
Wahl:  Internationalisierung des Staates, S. 45 ff.;  Böckenförde:  Die Zukunft politischer 
Autonomie, S. 103 ff.,  und - aus überwiegend systemtheoretischer Sicht - bei Di  Fabio : 
Das Recht offener  Staaten, S. 122 ff. 
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hat, so ist er doch nicht bedeutungslos geworden. Der Nationalstaat ist zuneh-
mend zu einem offenen  Staat geworden, der in ein Mehr-Ebenen-System der 
rechtlichen Struktur der Welt (Nationalstaat - ggf. Europa - Völkerrecht) inte-
griert ist.3 Aber auch in diesem System spielt der Nationalstaat - jedenfalls auf 
absehbare Zeit - eine wichtige Rolle. 

Dies gilt zunächst und vor allem für die internationale  Ebene.  Zwar ist eine 
Tendenz zur Konstitutionalisierung des Völkerrechts zu beobachten; und mit der 
WTO ist ein Teilrechtsgebiet entstanden ist, das inzwischen fühlbare Auswir-
kungen für die Nationalstaaten und ihre Bürger zeitigt.4 Das Konglomerat an 
internationalen Organisationen ist aber derzeit und wohl noch auf lange Sicht 
nicht in der Lage, die originär staatlichen Aufgaben und Befugnisse adäquat 
wahrzunehmen. Insbesondere fehlt es - trotz UNO - an einem Zentrum der ver-
bindlichen (!) politischen Meinungs- und Willensbildung.5 Unabhängig davon, 
ob eine „Weltrepublik" für wünschenswert oder im negativen Sinne für utopisch 
erklärt wird, kann und muss festgehalten werden, dass ein solcher Weltstaat ge-
genwärtig kein realistisches Ziel abgibt. 

Die Bedeutung der Nationalstaaten und ihrer Verfassungen wird auch durch 
die fortschreitende  europäische  Integration  nicht vollständig beseitigt. Zwar 
müssen sich die betroffenen  Staaten zunehmend als integrierte, als Mitglied-
staaten betrachten; und das nationale Verfassungsrecht  unterliegt vielfältigen 
Einflüssen aus Europa.6 Die Mitgliedstaaten sind aber bisher nicht von der EU 
als supranationaler Union absorbiert worden, und auch die aktuell absehbare 
Fortentwicklung der Vergemeinschaftung wird - trotz „Verfassungskonvent" -
(noch) nicht zu einem europäischen Bundesstaat führen.7 Gleichwohl ist auf der 
europäischen Ebene die Transformation  des gegenwärtig bestehenden Gebildes 
in einen (herkömmlichen) Staat eher vorstellbar als auf der internationalen Ebe-

3 Zur Öffnung  des Staates unter dem Grundgesetz siehe u.a. Hobe: Der offene  Ver-
fassungsstaat, S. 164 ff.;  ders.:  Der kooperationsoffene  Verfassungsstaat,  S. 521 ff.; 
Wahl:  Internationalisierung des Staates, S. 17 ff.  und ders.  : Zwei Phasen, S. 422 ff. 

4 Zur Konstitutionalisierung des Völkerrechts siehe etwa Uerpmann,  S. 565 ff.,  und 
die weiter führenden Hinweise bei Wahl:  Der einzelne in der Welt jenseits des Staates, 
S. 57 f. Zur WTO siehe statt vieler Stoll,  S. 241 ff. 

5 Zur Fragmentierung der internationalen Ebene siehe etwa Wahl:  Internationalisie-
rung des Staates, S. 35 ff.  („Entfesselung des Sektoralen") und ders.:  Der einzelne in der 
Welt jenseits des Staates, S. 59 f. 

6 Speziell zur Europäisierung des Grundgesetzes siehe Hain:  Europäisierung, 
S. 148 ff. 

7 Zum Status der EU als supranationaler Union siehe grundlegend Th.  Schmitz, 
S. 113 ff. 
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ne.8 Solange eine derartige Entwicklung aber nicht im Horizont realistischer Er-
wartungen liegt, d.h. solange das Mehr-Ebenen-System für die Mitgliedstaaten 
ein Drei-Ebenen-System ist, gibt die nationalstaatliche Verfassung einen loh-
nenswerten Gegenstand verfassungstheoretischer  Fragestellungen ab. Im Übri-
gen könnten entsprechende Antworten - etwa in Gestalt einer Verfassungstheo-
rie des Grundgesetzes - auch für eine in ferner  Zukunft mögliche „Verstaat-
lichung der EU" fruchtbar  gemacht werden.9 

Insgesamt gilt, dass der (National-)Staat nach wie vor und auf absehbare Zeit 
als maßgeblicher Ort der politischen Meinungs- und Willensbildung ohne Al-
ternative ist. Im dynamischen Prozess der europäischen und globalen Rechts-
entwicklung verbleibt ihm zumindest eine „Transformator-,  Garanten- und Ge-
währleistungsrolle".10 Als Fazit dieser kursorischen Überlegungen kann damit 
festgehalten werden, dass Verfassungstheorie  vor nationalstaatlichem Hinter-
grund auch in Zeiten von Europäisierung und Internationalisierung nicht hin-
fällig geworden ist. 

I I . Grundgesetz und Weimarer Staatsrechtslehre 

Es bleiben die Fragen: Warum eine Analyse des Grundgesetzes, und warum 
ein verfassungstheoretischer  Vergleich mit herausragenden Positionen der Wei-
marer Staatsrechtslehre? Auf beide Fragen lassen sich jeweils zwei Antworten 
formulieren. 

Die Forderung nach einer adäquaten Verfassungstheorie  des Grundgesetzes 
ist schon vor einiger Zeit und von prominenter Seite erhoben worden.11 Aus der 
Binnenperspektive betrachtet verhilft  eine verfassungstheoretische  Analyse zu 
einem vertieften Verständnis des Gesamtzusammenhangs, aber auch der Einzel-
normen der Verfassung. Ihre Bedeutung liegt also nicht nur in einer verfassungs-
theoretischen Selbstvergewisserung, sondern vor allem in ihrem Ertrag für die 
Praxis der Verfassungsinterpretation. 

Darüber hinaus ist die Ausarbeitung einer Verfassungstheorie  des Grund-
gesetzes auch von übergreifendem Interesse. Denn ohne anmaßenden „Verfas-
sungspatriotismus" lässt sich sagen, dass das Grundgesetz den in der westlichen 
Tradition verwurzelten Typus des demokratischen Verfassungsstaats „in klarer 

8 Zu den Voraussetzungen etwa Habermas:  Der europäische Nationalstaat, S. 128 ff. 
und ders.:  Braucht Europa eine Verfassung?, S. 189 f. 

9 So schon Unruh:  Verfassungsbegriff,  S. 623 f. 
1 0 So Wahl:  Internationalisierung des Staates, S. 52. 
1 1 Vgl. Böckenförde:  Die Methoden der Verfassungsinterpretation,  S. 82. 


